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                              Abschnitt I 
                        Allgemeine Bestimmungen 
      Begriffsbestimmungen, Inhalt und Umfang der B erechtigungen 
 
  § 1. (1) Kraftfahrlinienverkehr ist die regelmäßi ge Beförderung 
von Personen mit Kraftfahrzeugen durch 
Personenkraftverkehrsunternehmer in einer bestimmte n 
Verkehrsverbindung, wobei Fahrgäste an vorher festg elegten 
Haltestellen aufgenommen und abgesetzt werden. Der 
Kraftfahrlinienverkehr ist ungeachtet einer etwaige n Verpflichtung 
zur Buchung für jedermann zugänglich. 
  (2) Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt bzw. gelt en als 
  1. Beruf des Personenkraftverkehrsunternehmers di e Tätigkeit jedes  
     Unternehmens, das eine der Öffentlichkeit oder  bestimmten 
     Benützergruppen angebotene Personenbeförderung  gegen Vergütung 
     durch die beförderte Person oder durch Dritte ausführt, und 
     zwar regelmäßig mit Kraftfahrzeugen, welche na ch ihrer Bauart 
     und ihrer Ausstattung geeignet und dazu bestim mt sind, mehr als  
     neun Personen - einschließlich des Lenkers - z u befördern; 
  2. Unternehmen jede natürliche Person, jede juris tische Person mit  
     oder ohne Erwerbszweck, jede Vereinigung oder jeder 
     Zusammenschluß von Personen ohne Rechtspersönl ichkeit mit oder 
     ohne Erwerbszweck sowie jedes staatliche Organ , unabhängig 
     davon, ob dieses über eine eigene Rechtspersön lichkeit verfügt 
     oder von einer Behörde mit Rechtspersönlichkei t abhängt; 

Seite 2 von 27BKA/RIS Bundesrecht - Volltext

18.04.2006http://ris.bka.intra.gv.at/taweb-cgi/taweb



  3. Handgepäck jeder Gegenstand, den der Fahrgast ohne Behinderung,  
     Belästigung oder Gefährdung der Mitreisenden ü ber oder unter 
     dem Sitzplatz unterbringen oder auf dem Schoß oder in der Hand 
     halten kann; 
  4. Reisegepäck das über das Handgepäck hinaus mit genommene Gepäck;  
  5. Gegenstände des täglichen Bedarfs, Lebensmitte l, Arzneimittel, 
     Datenverarbeitungsmaterial und dergleichen bis  zu einem 
     Einzelgewicht von 25 kg, und zwar unabhängig v on der Mitfahrt 
     eines Fahrgastes. 
  (3) Der innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Kraftfahrlinienverkehr nach Abs. 1 bedarf einer Kon zession, der 
grenzüberschreitende Kraftfahrlinienverkehr, dessen  Endhaltestellen 
auf dem Staatsgebiet von Mitgliedstaaten der Europä ischen Union oder  
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäische n Wirtschaftsraum  
oder der Schweiz liegen, bedarf einer dieser gleich zuhaltenden 
Genehmigung. 
  (4) Die Berechtigung zur Personenbeförderung gemä ß Abs. 3 
(Konzession, Genehmigung) umfaßt auch die Verpflich tung zur 
unentgeltlichen Beförderung des Handgepäcks und zur  Beförderung des 
Reisegepäcks der Fahrgäste und der Gegenstände des täglichen 
Bedarfs, letztere jedoch nur, soweit sie mit den fü r die 
Personenbeförderung eingesetzten Kraftfahrzeugen vo rgenommen werden 
kann. Ausgenommen von der Verpflichtung zur Beförde rung von 
Gegenständen des täglichen Bedarfs ist der Kraftfah rlinienverkehr 
innerhalb von Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohne rn. 

     Antragspflicht für Konzessionen und Genehmigun gen, Inhalt des 
                           Konzessionsantrages 
 
  § 2. (1) Die Erteilung einer Konzession oder eine r Genehmigung 
bedarf eines Antrages des Personenkraftverkehrsunte rnehmers. Dieser 
ist unmittelbar bei der Aufsichtsbehörde (§ 3) einz ubringen. 
  (2) Der Konzessionsantrag hat zu enthalten: 
   1. die Bezeichnung des Konzessionswerbers, die A nschrift des 
      Betriebssitzes und die Telefonnummer sowie al lfällige andere 
      Telekommunikationsverbindungen; 
   2. bei natürlichen Personen weiters die Anschrif t des Wohnortes 
      des Konzessionswerbers, seine Geburtsdaten un d den Nachweis 
      seiner Staatsbürgerschaft; falls es sich um k eine natürliche 
      Person handelt, den Nachweis des rechtlichen Bestandes; 
   3. Angaben darüber, ob dem Antragsteller bereits  eine Konzession 
      oder Genehmigung erteilt wurde; 
   4. Angaben und Unterlagen zur Beurteilung, ob de r 
      Konzessionswerber zuverlässig und fachlich ge eignet ist und 
      die finanzielle Leistungsfähigkeit besitzt; i nsbesondere ist 
      eine Strafregisterbescheinigung, die bei der Vorlage nicht 
      älter als drei Monate sein darf, vorzulegen; 
   5. erforderlichenfalls die Nennung eines Betrieb sleiters (§ 10 
      Abs. 5) sowie Angaben und Unterlagen zur Beur teilung, ob 
      dieser zuverlässig und fachlich geeignet ist;  
   6. die Namen der Gemeinden, die von der Kraftfah rlinie berührt 
      werden; 
   7. die jeden Zweifel ausschließende Bezeichnung der beantragten 
      Strecke und deren Länge in Kilometern; 
   8. eine Auflistung der Fahrtstrecken der von Ver kehrsunternehmen 
      des öffentlichen Personenverkehrs (Eisenbahn-  und 
      Kraftfahrlinienunternehmen) in dem von der be antragten 
      Kraftfahrlinie berührten Verkehrsbereich bere its betriebenen 
      öffentlichen Verkehre unter Anführung aller G leich- und 
      Parallellaufstrecken; weiters eine Darstellun g der beantragten  
      Kraftfahrlinie sowie der Strecken der bereits  betriebenen 
      öffentlichen Verkehre in verschiedenen Farben  auf einer 
      Straßen- oder Landkarte geeigneten Maßstabes;  
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   9. die gewünschte Dauer der Konzession; 
  10. die Angabe, ob die Kraftfahrlinie während des  ganzen Jahres 
      oder nur während eines Teiles desselben betri eben werden soll 
      (jährliche Betriebsdauer); 
  11. einen Fahrplanentwurf und ein Verzeichnis der  vorgesehenen 
      Haltestellen; 
  12. die Art und erforderlichenfalls die Höhe der 
      Beförderungspreise (Beförderungspreise eines bestimmten 
      Verkehrsverbundes, Regelbeförderungspreise od er Besondere 
      Beförderungspreise); 
  13. die Beförderungsbedingungen, sofern sie von d en Allgemeinen 
      Beförderungsbedingungen für den Kraftfahrlini enverkehr 
      abweichen (Besondere Beförderungsbedingungen) ; 
  14. Angaben über Bauart, Ausstattung und Beschaff enheit 
      (insbesondere Abmessungen und höchstes zuläss iges 
      Gesamtgewicht) der Fahrzeuge, die verwendet w erden sollen. 
  (3) Wenn der Konzessionswerber bereits eine Kraft fahrlinie 
betreibt, kann die Aufsichtsbehörde vom Nachweis de r Erfordernisse 
des Abs. 2 Z 2, 4 und 5 Abstand nehmen. Die Zuverlä ssigkeit des 
Konzessionswerbers ist in jedem Fall zu prüfen. Der  Bund, die Länder  
und die Gemeinden sind vom Nachweis des rechtlichen  Bestandes 
befreit. 

                             Aufsichtsbehörden 
 
  § 3. (1) Zur Erteilung der in § 1 vorgesehenen Ko nzession ist der 
Landeshauptmann zuständig. Der Antrag auf Erteilung  der in § 1 
vorgesehenen Konzession für Kraftfahrlinien, die si ch über zwei oder  
mehrere Bundesländer erstrecken, ist nach Wahl des Unternehmens beim  
Landeshauptmann jenes Bundeslandes einzubringen, in  dem sich der 
Anfangs- oder der Endpunkt der Kraftfahrlinie befin det. Die 
Zuständigkeit bleibt auf die Dauer der erteilten Ko nzession 
unverändert. 
  (2) Hinsichtlich grenzüberschreitender Kraftfahrl inien ist der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technolo gie zur Erteilung  
der in § 1 vorgesehenen Konzession (Genehmigung) zu ständig. 
  (3) In jedem Fall ist der Landeshauptmann des bet reffenden 
Bundeslandes für die Feststellung, ob die Straßen, über die eine 
Kraftfahrlinie geführt werden soll, sich aus Gründe n der 
Verkehrssicherheit oder wegen ihres Bauzustandes fü r diesen Verkehr 
eignen (§ 7 Abs. 1 Z 4 lit. a) und zur Erteilung de r Genehmigung zur  
Festsetzung, Verlegung und Auflassung der Haltestel len zuständig. 

    Grenzüberschreitende Kraftfahrlinienverkehre, z wischenstaatliche  
                              Vereinbarungen 
 
  § 4. (1) Wenn dies zur leichteren Durchführung 
grenzüberschreitender Verkehre mit anderen Staaten erforderlich ist,  
können zwischenstaatliche Vereinbarungen über diese  Verkehre auf 
Grund dieses Bundesgesetzes abgeschlossen werden. 
  (2) In den Vereinbarungen ist vorzusehen, daß die  Einrichtung 
grenzüberschreitender Kraftfahrlinien auf der Grund lage der 
Gegenseitigkeit der von diesen Kraftfahrlinien berü hrten Staaten zu 
erfolgen hat und nach Maßgabe der jeweiligen inners taatlichen 
Rechtsvorschriften einer Konzession bedarf. Ferner ist grundsätzlich  
nur die grenzüberschreitende Beförderung von Fahrgä sten vorzusehen. 
  (3) Weiters kann vereinbart werden: 
  1. die Einbringung aller Ansuchen im Wege der zus tändigen Behörden  
     des Heimatstaates des Berechtigungswerbers. Di ese schließen den  
     Ansuchen ihre Stellungnahmen an und leiten sie  an die 
     zuständigen Behörden der anderen Vertragsparte i und 
     erforderlichenfalls an die zuständigen Behörde n dritter 
     Staaten, die vom beabsichtigten Kraftfahrlinie nverkehr berührt 
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     sind, weiter; 
  2. das regelmäßige Zusammentreffen der zuständige n Behörden der 
     Vertragsparteien zur Besprechung der Anträge a uf Einrichtung, 
     Änderung oder Einstellung des Betriebes von Kr aftfahrlinien 
     sowie zur Abstimmung der Fahrpläne, Beförderun gspreise und 
     Beförderungsbedingungen; 
  3. der wechselseitige Entfall nationaler Gebühren  und Abgaben für 
     die Erteilung von Konzessionen und mit diesen in Zusammenhang 
     stehenden Bewilligungen. 

                              Abschnitt II 
                     Bestimmungen über Berechtigung en 
 
       Verfahrensvorschriften für die Erteilung ein er Berechtigung 
 
  § 5. (1) Vor der Entscheidung über die Erteilung einer 
Berechtigung (Konzession oder Genehmigung) sind bei  sonstiger 
Nichtigkeit (§ 68 Abs. 4 Z 4 Allgemeines Verwaltung sverfahrensgesetz  
1991 - AVG, BGBl. Nr. 51) zu hören: 
  1. jene Unternehmen des öffentlichen Eisenbahnver kehrs und jene 
     Kraftfahrlinienunternehmen, in deren Verkehrsb ereich (§ 14) die  
     beantragte Kraftfahrlinie ganz oder teilweise fällt, 
  2. die Landeshauptmänner, wenn es sich um eine Kr aftfahrlinie 
     handelt, die sich über zwei oder mehrere Bunde sländer erstreckt  
     (§ 3 Abs. 1), 
  3. die Landeshauptmänner, wenn der Bundesminister  für Verkehr, 
     Innovation und Technologie zur Erteilung der B erechtigung 
     zuständig ist (§ 3 Abs. 2), und es sich nicht um eine 
     grenzüberschreitende Kraftfahrlinie handelt, f ür die im 
     betreffenden Bundesland keine Haltestelle vorg esehen ist, 
  4. die Gemeinden, in deren Gebiet einer der beide n Endpunkte der 
     beantragten Kraftfahrlinie liegt, 
  5. die Gemeinden, über deren Gebiet die Linie gef ührt wird, sofern  
     es sich nicht um eine grenzüberschreitende Kra ftfahrlinie 
     handelt, für die auf dem Gemeindegebiet keine Haltestelle 
     vorgesehen ist, 
  6. die Wirtschaftskammern, 
  7. die Kammern für Arbeiter und Angestellte, 
  8. die Verkehrsverbundorganisationsgesellschaften  (§ 17 ÖPNRV-G 
     1999, BGBl. I Nr. 204), in deren Verbundraum d ie beantragte 
     Kraftfahrlinie ganz oder teilweise fällt, sofe rn es sich nicht 
     um eine grenzüberschreitende Kraftfahrlinie ha ndelt, für die im  
     Verbundraum keine Haltestelle vorgesehen ist. 
  (2) Von den in Abs. 1 Z 2, 3, 6 und 7 genannten S tellen sind jene 
zu hören, die nach der Linienführung örtlich in Bet racht kommen. Bei  
grenzüberschreitenden Kraftfahrlinien sind die für das gesamte 
Bundesgebiet zuständigen Bundesorganisationen der u nter Abs. 1 Z 6 
und 7 genannten Kammern zu hören. 
  (3) Die Anhörung der in Abs. 1 genannten Stellen entfällt, wenn es  
sich um den Antrag auf Erteilung einer Berechtigung  (Konzession oder  
Genehmigung) zum Betrieb einer Kraftfahrlinie hande lt, für die im 
Bundesgebiet keine Haltestelle vorgesehen ist und f eststeht, dass 
sich die zu befahrenden Straßen aus Gründen der Ver kehrssicherheit 
und wegen ihres Bauzustandes zur Befahrung durch ei ne Kraftfahrlinie  
eignen. 
  (4) Das Recht auf Anhörung gemäß Abs. 1 Z 4 und 5  wird von den 
Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich wahrgenommen. 
  (5) Den in Abs. 1 genannten Stellen ist im Konzes sionsverfahren 
eine Frist von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen , im 
Genehmigungsverfahren eine nicht erstreckbare Frist  von 30 Tagen zur  
Abgabe ihrer Äußerung einzuräumen. 

                        Weitere Verfahrensvorschrif ten 
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  § 6. (1) Die Vorschriften des § 5 sind sinngemäß auch in Verfahren  
über Anträge auf Änderung oder Wiedererteilung von Konzessionen und 
auf das Koppeln von Kraftfahrlinien (§ 17) sowie we iters in 
Verfahren über Anträge auf Änderung oder Erneuerung  von 
Genehmigungen anzuwenden. 
  (2) Sofern sich ein Antrag auf Änderung einer Kon zession oder 
Genehmigung nur auf eine bloß in einer einzigen Gem einde gelegenen 
Strecke bezieht, ist im Verfahren nach § 5 Abs. 1 Z  4 und 5 nur die 
betroffene Gemeinde zu hören. 

   Voraussetzungen und Ausschließungsgründe für die  Erteilung von 
                             Berechtigungen 
 
  § 7. (1) Die Konzession ist zu erteilen, wenn: 
  1. der Konzessionswerber oder erforderlichenfalls  der nach § 10 
     Abs. 5 vorgesehene Betriebsleiter zuverlässig und fachlich 
     geeignet ist und der Konzessionswerber überdie s die 
     entsprechende finanzielle Leistungsfähigkeit b esitzt, 
  2. der Konzessionswerber als natürliche Person di e österreichische  
     Staatsbürgerschaft besitzt und das Unternehmen  (§ 1 Abs. 2 Z 2)  
     seinen Sitz im Inland hat. Staatsangehörige an derer 
     Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder ei ner sonstigen 
     Vertragspartei des Abkommens über den Europäis chen 
     Wirtschaftsraum und Unternehmen aus solchen St aaten, die auch 
     einen Sitz oder eine ständige geschäftliche Ni ederlassung im 
     Inland haben, sind österreichischen Konzession swerbern 
     gleichgestellt; 
  3. die Art der Linienführung eine zweckmäßige und  wirtschaftliche 
     Befriedigung des in Betracht kommenden Verkehr sbedürfnisses 
     gewährleistet und 
  4. die Erteilung einer Konzession auch sonst öffe ntlichen 
     Interessen nicht zuwiderläuft. Dieser Ausschli eßungsgrund liegt  
     insbesondere dann vor, wenn 
     a) die Kraftfahrlinie auf Straßen geführt werd en soll, die sich  
        aus Gründen der Verkehrssicherheit oder weg en ihres 
        Bauzustandes für diesen Verkehr nicht eigne n, oder 
     b) der beantragte Kraftfahrlinienverkehr die E rfüllung der 
        Verkehrsaufgaben durch die Verkehrsunterneh men, in deren 
        Verkehrsbereich (§ 14 Abs. 1 bis 3) die bea ntragte Linie 
        ganz oder teilweise fällt, zu gefährden gee ignet ist, oder 
     c) der beantragte Kraftfahrlinienverkehr einer  dem öffentlichen  
        Bedürfnis mehr entsprechenden Ausgestaltung  des Verkehrs 
        durch die Verkehrsunternehmen, in deren Ver kehrsbereich 
        (§ 14 Abs. 4) die beantragte Linie ganz ode r teilweise 
        fällt, vorgriffe, und eines von diesen die notwendige 
        Verbesserung der Verkehrsbedienung innerhal b einer von der 
        Aufsichtsbehörde festzusetzenden angemessen en Frist von 
        höchstens sechs Monaten vornimmt. 
  (2) Für den Fall der Erteilung einer Genehmigung nach § 1 Abs. 3 
haben die Voraussetzungen des Abs. 1 Z 1 und 2 vorz uliegen, und darf  
der Ausschließungsgrund des Abs. 1 Z 4 lit. a nicht  gegeben sein. 

   Die Voraussetzungen der Zuverlässigkeit, der fac hlichen Eignung 
                 und der finanziellen Leistungsfähi gkeit 
 
  § 8. (1) Die Voraussetzungen der Zuverlässigkeit,  der fachlichen 
Eignung und der finanziellen Leistungsfähigkeit (§ 7 Abs. 1 Z 1) 
müssen während der gesamten Dauer der Berechtigung vorliegen und 
sind der Aufsichtsbehörde alle fünf Jahre ab Erteil ung der 
Berechtigung nachzuweisen. Stellt die Aufsichtsbehö rde bei dieser 
Prüfung fest, daß eine der drei Voraussetzungen nic ht mehr erfüllt 
ist, so hat sie die Berechtigung zu widerrufen. 
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  (2) Bei Wegfall der Zuverlässigkeit oder der fach lichen Eignung 
ist jedoch zuvor eine angemessene Frist zur Benennu ng eines 
Betriebsleiters (§ 10 Abs. 5) einzuräumen. Bei Wegf all der 
Zuverlässigkeit oder der fachlichen Eignung des Bet riebsleiters ist  
dessen Genehmigung zu widerrufen und eine angemesse ne Frist zur 
Nennung eines neuen Betriebsleiters einzuräumen. 
  (3) Wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht  mehr vorliegt, 
die wirtschaftliche Lage des Unternehmens jedoch an nehmen läßt, daß  
sie in absehbarer Zukunft auf der Grundlage eines F inanzplanes 
erneut und auf Dauer erfüllt werden wird, so kann e ine zusätzliche 
Frist von längstens einem Jahr zum endgültigen Nach weis ihres 
Vorliegens eingeräumt werden. 

                              Zuverlässigkeit 
 
  § 9. (1) Als zuverlässig (§ 7 Abs. 1 Z 1) ist anz usehen, wer das 
Unternehmen unter Beachtung der für den Betrieb von  Kraftfahrlinien 
geltenden Vorschriften führt und die Allgemeinheit beim Betrieb des 
Unternehmens vor Schaden und Gefahren bewahrt. 
  (2) Der Personenkraftverkehrsunternehmer als natü rliche Person 
(§ 1 Abs. 2) oder der gemäß § 10 Abs. 5 erforderlic he Betriebsleiter  
ist insbesondere nicht mehr als zuverlässig anzuseh en, wenn 
  1. er wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz began gener strafbarer 
     Handlungen zu einer mehr als einjährigen Freih eitsstrafe 
     verurteilt wurde und die Verurteilung weder ge tilgt ist, noch 
     der Beschränkung der Auskunft aus dem Strafreg ister unterliegt 
     (§ 6 Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68); 
  2. ihm auf Grund der geltenden Vorschriften die B erechtigung für 
     den Beruf des Personenkraftverkehrsunternehmer s rechtskräftig 
     entzogen wurde; 
  3. er wegen schwerer Verstöße gegen die Vorschrif ten über 
     a) die für den Berufszweig geltenden Entlohnun gs- und 
        Arbeitsbedingungen oder 
     b) die Personenbeförderung auf der Straße, ins besondere die 
        Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, die Gewich te und 
        Abmessungen der eingesetzten Fahrzeuge, die  Sicherheit im 
        Straßenverkehr und die Sicherheit der Fahrz euge und den 
        Umweltschutz sowie die sonstigen Vorschrift en hinsichtlich 
        der Berufspflichten 
     arbeitsgerichtlich verurteilt oder rechtskräft ig bestraft 
     wurde. 
  (3) Um die Aufsichtsbehörden vom Wegfall der Vora ussetzung der 
Zuverlässigkeit in Kenntnis zu setzen, haben den Au fsichtsbehörden 
den Eintritt von Sachverhalten, die den Tatbestände n des Abs. 2 
entsprechen, folgende Stellen zu melden: 
  1. die jeweils andere Aufsichtsbehörde nach Z 2, 
  2. die Bezirksverwaltungsbehörden nach Z 3 lit. a , 
  3. die Bezirksverwaltungsbehörden und die Bundesp olizeidirektionen  
     nach Z 3 lit. b. 

        Fachliche Eignung, Bescheinigungen über der en Nachweis, 
                   Prüfungskommissionen, Betriebsle iter 
 
  § 10. (1) Die Voraussetzung der fachlichen Eignun g (§ 7 Abs. 1 
Z 1) ist der Aufsichtsbehörde durch die Bescheinigu ng über die 
Ablegung einer Prüfung vor einer Prüfungskommission  nachzuweisen. 
Die Prüfungskommission hat über Antrag auf Grund vo rgelegter 
Zeugnisse Bewerber von Prüfungen aus Sachgebieten z u befreien, die 
vom Prüfungsstoff ihres Universitätsstudiums oder v om Prüfungsstoff 
ihrer Reifeprüfung an einer berufsbildenden höheren  Schule umfaßt 
waren. 
  (2) Dieser Nachweis ist nicht erforderlich, wenn die fachliche 
Eignung bereits nachgewiesen wurde durch 
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  1. Berechtigungsinhaber, die die Änderung einer b estehenden oder 
     die Erteilung einer weiteren Berechtigung, die  Erneuerung einer  
     Genehmigung oder die Wiedererteilung einer Kon zession oder die 
     Verlängerung der Konzessionsdauer beantragen; 
  2. Betriebsleiter, die die Erteilung einer Berech tigung 
     beantragen; 
  3. Unternehmer oder gewerberechtliche Geschäftsfü hrer des 
     Ausflugswagen-(Stadtrundfahrten-)Gewerbes oder  des mit 
     Omnibussen betriebenen Mietwagengewerbes, die die Erteilung 
     einer Berechtigung beantragen. 
  (3) 1. Die Prüfungskommissionen sind vom Landesha uptmann zu 
         bestellen. Sie bestehen aus 
         a) einem geeigneten Beamten des höheren Di enstes als 
            Vorsitzenden, 
         b) zwei über Vorschlag der Fachgruppe der 
            Autobusunternehmungen berufenen 
            Personenkraftverkehrsunternehmern als B eisitzer sowie 
         c) zwei weiteren beruflich einschlägig tät igen Beisitzern 
            mit juristischer oder betriebswirtschaf tlicher 
            Ausbildung, von denen einer über Vorsch lag der 
            zuständigen Kammer für Arbeiter und Ang estellte zu 
            bestellen ist. 
      2. Die Vorschläge nach Z 1 lit. b und c sind binnen vier 
         Wochen einzubringen. Werden die Vorschläge  nicht innerhalb 
         dieser Frist erstattet, hat der Landeshaup tmann die 
         jeweilige Bestellung nach Anhörung der säu migen Stelle 
         vorzunehmen. 
  (4) Nach Bestehen der Prüfung stellt die Prüfungs kommission eine 
Bescheinigung über den Nachweis der fachlichen Eign ung aus. 
  (5) Der Berechtigungswerber hat der Aufsichtsbehö rde einen 
Betriebsleiter zu benennen, wenn er als natürliche Person die 
Voraussetzungen der fachlichen Eignung nicht erfüll t, oder wenn er 
keine natürliche Person ist. Dieser hat die Vorauss etzungen der 
Zuverlässigkeit und der fachlichen Eignung zu erfül len, den 
Kraftfahrlinienbetrieb ständig und tatsächlich, jed enfalls aber in 
dem Ausmaß zu leiten, wie es in § 39 Abs. 2 Z 2 Gew O 1994, BGBl. Nr.  
194, vorgesehen ist und bedarf der Genehmigung durc h die 
Aufsichtsbehörde. 

                       Finanzielle Leistungsfähigke it 
 
  § 11. Die finanzielle Leistungsfähigkeit (§ 7 Abs . 1 Z 1) ist 
gegeben, wenn die zur ordnungsgemäßen Inbetriebnahm e und Führung des  
Unternehmens erforderlichen finanziellen Mittel nac hweislich 
verfügbar sind. 

          Befreiung von der Voraussetzung der öster reichischen 
                           Staatsbürgerschaft, 
                       Gleichstellung mit Inländern  
 
  § 12. Die Aufsichtsbehörde kann von den Erfordern issen des § 7 
Abs. 1 Z 2 erster Satz aus Gründen des öffentlichen  Interesses 
befreien. Staatsangehörige einer Nichtvertragsparte i des 
Europäischen Wirtschaftsraumes sind gegen Nachweis der formellen 
Reziprozität seitens der zuständigen Behörden ihres  Heimatstaates in  
bezug auf die Einrichtung und den Betrieb eines 
Kraftfahrlinienunternehmens Inländern gleichgestell t. 

                            Straßeneignung 
 
  § 13. (1) Die Straßeneignung von Bundesautobahnen  und 
Bundesschnellstraßen (BStG 1971, BGBl. Nr. 286) für  den 
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Kraftfahrlinienbetrieb wird unter Berücksichtigung etwaiger 
Einschränkungen durch die StVO 1960, BGBl. Nr. 159,  und durch das 
KFG 1967, BGBl. Nr. 267, angenommen. 
  (2) Die Straßeneignung von Straßen mit der ehemal igen 
Bezeichnung "Bundesstraßen B" (§ 2 Abs. 1 BStG 1971 , BGBl. Nr. 286 
in der Fassung BGBl. I Nr. 142/2000) wird unter Ber ücksichtigung 
etwaiger Einschränkungen durch die StVO 1960 und du rch das KFG 1967 
bis zum 31. Dezember 2006 angenommen. 
  (3) Sofern keine Verordnung nach § 46 Abs. 2 erla ssen wird, ist 
die Feststellung, ob sich andere Straßen aus Gründe n der 
Verkehrssicherheit oder wegen ihres Bauzustandes fü r die Befahrung 
durch eine Kraftfahrlinie eignen (§ 7 Abs. 1 Z 4 li t. a) vom 
Landeshauptmann unter Einhaltung der Fristen des § 5 Abs. 5 zu 
treffen; für Straßen gemäß Abs. 2 ist diese Festste llung frühestens 
am 1. Jänner 2007 zu treffen. 
  (4) Die Straßeneignung hat während der gesamten B erechtigungsdauer 
vorzuliegen. Der Landeshauptmann kann jederzeit von  Amts wegen 
prüfen, ob sich eine von einer Kraftfahrlinie befah rene Straße auch 
weiterhin aus Gründen der Verkehrssicherheit oder w egen ihres 
Bauzustandes für die Befahrung durch die Kraftfahrl inie eignet. 
  (5) Hat der Berechtigungsinhaber insbesondere nac h 
Straßenrückbauten oder Straßenumbauten Zweifel, ob die 
Straßeneignung weiterhin vorliegt, so hat er hievon  den 
Landeshauptmann sowie, wenn der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie seine Aufsichtsbehörde i st, auch diesen 
zu verständigen. Der Landeshauptmann hat unverzügli ch zu prüfen, ob 
die Straßeneignung weiter vorliegt. 
  (6) Stellt der Landeshauptmann anlässlich der Prü fung nach Abs. 4 
oder 5 fest, dass sich die Straße für die Befahrung  durch eine 
Kraftfahrlinie nicht mehr eignet, so hat er dies be scheidmäßig 
festzustellen und die Einstellung des Betriebes all er diese Straße 
benützenden Kraftfahrlinien auf der gesamten Streck e oder für ein 
Teilstück zu verfügen. Dieser Bescheid ist auch dem  Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie, wenn er Au fsichtsbehörde 
ist, dem Straßenerhalter und der Straßenaufsichtsbe hörde zuzustellen.  

                                 Verkehrsbereich 
 
  § 14. (1) Der Verkehrsbereich nach § 7 Abs. 1 Z 4  lit. b erstreckt  
sich so weit, wie sich eine beantragte Kraftfahrlin ie auf einen 
bereits konzessionierten öffentlichen Verkehr gefäh rdend auswirken 
kann. 
  (2) Eine Gefährdung der Erfüllung der Verkehrsauf gaben liegt dann 
vor, wenn ein Verkehrsunternehmen in der Führung se ines öffentlichen  
Verkehrs einschneidend beeinträchtigt wird, dies is t dann der Fall, 
wenn es hinsichtlich der gefährdeten Linie einen di e wirtschaftliche  
Betriebsführung sichtlich in Frage stellenden Einna hmenausfall 
erleidet. 
  (3) Behauptet ein Verkehrsunternehmen, durch die Erteilung einer 
neuen oder einer hinsichtlich der Streckenführung a bzuändernden 
Konzession einen die wirtschaftliche Betriebsführun g sichtlich in 
Frage stellenden Einnahmenausfall zu erleiden, so h at es der 
Aufsichtsbehörde jene zum Teil nur ihm bekannten Da ten zu liefern, 
anhand derer diese in die Lage versetzt wird, zu be urteilen, wie 
sich der Einnahmenausfall auf die wirtschaftliche B etriebsführung 
seiner Linie auswirken wird. 
  (4) Unter Verkehrsbereich nach § 7 Abs. 1 Z 4 lit . c ist der 
Bereich zu verstehen, innerhalb dessen die bereits bestehende 
Kraftfahrlinie das Verkehrsbedürfnis befriedigt. 

              Konzessionsdauer und jährliche Betrie bsdauer 
 
  § 15. (1) Die Konzession zum Betrieb einer Kraftf ahrlinie wird auf  

Seite 9 von 27BKA/RIS Bundesrecht - Volltext

18.04.2006http://ris.bka.intra.gv.at/taweb-cgi/taweb



höchstens acht Jahre erteilt. Bei Vorliegen eines z eitlich 
begrenzten oder nur vorübergehenden Verkehrsbedürfn isses sowie zur 
Erreichung der in § 37 Abs. 3 angeführten Ziele kan n sie auch für 
einen kürzeren Zeitraum erteilt werden. 
  (2) Die Konzession kann ferner entweder für den B etrieb während 
des ganzen Jahres oder für einen bestimmten Zeitrau m während eines 
Jahres erteilt werden. Eine ohne nähere Bestimmung erteilte 
Konzession gilt für den Betrieb während des ganzen Jahres. 

                                  Auflagen 
 
  § 16. (1) Im Bescheid, mit dem die Berechtigung e rteilt wird, 
können aus öffentlichen Rücksichten bestimmte Aufla gen 
vorgeschrieben werden, die dem Berechtigungswerber von der 
Aufsichtsbehörde vor Erteilung der Berechtigung bek anntzugeben sind.  
  (2) Als Auflagen kommen insbesondere in Betracht:  
  1. Bestimmungen über Art und Beschaffenheit der e inzusetzenden 
     Linienfahrzeuge, wie etwa Beschränkungen des h öchsten 
     zulässigen Gesamtgewichtes; 
  2. die Verpflichtung zur fahrplanmäßigen Herstell ung eines 
     Anschlusses an andere Verkehrsmittel des öffen tlichen 
     Personenverkehrs; 
  3. die Verpflichtung zur Führung einer Mindestanz ahl von Kursen; 
  4. die Verpflichtung zur Bedienung eines bestimmt en Berufs- oder 
     Schülerverkehrs; 
  5. das Verbot, auf einer bestimmten Teilstrecke F ahrgäste zur 
     Beförderung nach einem anderen Ort innerhalb d ieser Strecke - 
     die Endpunkte miteingerechnet - aufzunehmen; d ieses Verbot 
     schließt jedoch nicht die Beförderung von Fahr gästen von Orten 
     außerhalb der Verbotszone in Orte innerhalb de rselben oder die 
     Aufnahme von Fahrgästen in Orten der Verbotszo ne nach Orten 
     außerhalb derselben aus (Zwischenbedienungsver bot); 
  6. das generelle Verbot jedes Zu- und Aussteigens  auf einer 
     bestimmten Teilstrecke einschließlich deren En dpunkte 
     (Halteverbot); 
  7. Beschränkungen der Anzahl der Kurse; 
  8. die Fahrplanabsprache mit konkurrenzierten Ver kehrsunternehmen 
     des öffentlichen Personenverkehrs. 
  (3) Bei Vorliegen von Anträgen auf Konzessionsert eilung mit im 
wesentlichen gleichartiger Streckenführung und posi tivem Ergebnis 
der hierüber durchgeführten Ermittlungsverfahren (§  7) kann die 
Aufsichtsbehörde bei der Konzessionserteilung den B etrieb der 
Kraftfahrlinien im Gemeinschaftsverkehr vorschreibe n. 
  (4) Auf die Dauer der Teilnahme eines Konzessions inhabers an einem  
Gemeinschaftsverkehr oder an einem Verkehrsverbund können Auflagen, 
die zugunsten anderer am Gemeinschaftsverkehr oder am 
Verkehrsverbund teilnehmenden Verkehrsunternehmen d es öffentlichen 
Personenverkehrs vorgeschrieben wurden, über Antrag  sistiert werden.  
Die derart sistierten Auflagen leben wieder auf: 
  1. bei Auflösung des Gemeinschaftsverkehrs, 
  2. bei Auflösung des Verkehrsverbundes sowie 
  3. bei Beendigung des Vertragsverhältnisses durch  den belasteten 
     oder begünstigten Konzessionsinhaber oder durc h den 
     Verkehrsverbund (Kündigung). 

   Teilen und Koppeln von Kraftfahrlinien, Betrieb von Schnellkursen  
 
  § 17. (1) Eine Kraftfahrlinie ist grundsätzlich v om Anfangs- bis 
zum Endpunkt der konzessionierten Strecke zu betrei ben und hat alle 
Haltestellen zu bedienen; der bedarfsbedingt verdic htete Betrieb auf  
Teilstrecken (Teilen einer Kraftfahrlinie) sowie di e teilweise 
Führung von Schnellkursen, das sind Kurse, die nich t alle auf der 
Strecke einer konzessionierten Kraftfahrlinie geleg enen Haltestellen  
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bedienen, ist jedoch erlaubt. 
  (2) Die durchlaufende Befahrung mehrerer Kraftfah rlinien oder von 
Teilstücken verschiedener Linien (Koppeln von Kraft fahrlinien) 
bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Konzessio nsbehörde. Eine 
solche Genehmigung darf nicht erteilt werden, wenn dadurch 
wirtschaftliche Interessen anderer Verkehrsträger e inschneidend 
verletzt werden. 
  (3) Auf die Dauer der Teilnahme eines Konzessions inhabers an einem  
Gemeinschaftsverkehr oder an einem Verkehrsverbund kann über Antrag 
das Koppeln eigener Kraftfahrlinien oder Kraftfahrl inienteile mit 
Kraftfahrlinien oder mit Teilen von Kraftfahrlinien  anderer 
Konzessionsinhaber, die Vertragspartner sind, geneh migt werden. 

                     Frist zur Aufnahme des Betrieb es 
 
  § 18. Im Konzessionsbescheid hat die Aufsichtsbeh örde eine 
angemessene Frist für die Aufnahme des Betriebes fe stzusetzen; wird 
der Betrieb bis zum Ablauf dieser Frist nicht im vo llen Umfang der 
Konzession aufgenommen und vermag der Konzessionsin haber nicht 
nachzuweisen, daß ihn an dieser Verzögerung kein Ve rschulden trifft,  
so kann die Aufsichtsbehörde die Konzession widerru fen. Andernfalls 
ist die Frist angemessen zu erstrecken. 

                     Inhalt des Konzessionsbescheid es 
 
  § 19. (1) Der Konzessionsbescheid ist dem Antrags teller und den in  
§ 5 Abs. 1 genannten Personen und Stellen zuzustell en. Er hat 
insbesondere zu enthalten: 
  1. Name und Betriebssitz des Konzessionsinhabers;  ist der 
     Konzessionsinhaber eine natürliche Person, wei ters seine 
     Geburtsdaten und die Anschrift seines Wohnorte s; 
  2. die jeden Zweifel ausschließende Bezeichnung d er zu befahrenden  
     Strecke; 
  3. die Dauer der Konzession; 
  4. etwaige Auflagen (§ 16); 
  5. eine Frist zur Aufnahme des Betriebes (§ 18). 
  (2) Nach Eintritt der Rechtskraft des Konzessions bescheides ist 
die Konzession zu beurkunden. Die Konzessionsurkund e muß dem Muster 
in Anlage 1 oder 2 entsprechen, stellt einen Auszug  aus dem 
Konzessionsbescheid dar und hat die in Abs. 1 angef ührten Angaben zu  
enthalten. Sie ist bei grenzüberschreitenden 
Kraftfahrlinienverkehren und im Fall der Durchführu ng von 
Auftragsfahrten (§ 22 Abs. 3) während der Fahrt im Original 
mitzuführen, dient zur Ausweisleistung bei Kontroll en und ist daher 
in so vielen Gleichschriften zu beantragen, wie die s zur Erfüllung 
des Betriebsprogrammes des jeweiligen Kraftfahrlini enverkehrs 
erforderlich ist. 
  (3) Ist eine Konzession anders als durch Ablauf d er 
Konzessionsdauer ungültig geworden, sind alle Gleic hschriften der 
Konzessionsurkunde unverzüglich einzuziehen. Ist di es nicht möglich,  
sind sie auf Kosten des Unternehmens für ungültig z u erklären. 

    Pflichten des Berechtigungsinhabers und des Fah rzeuglenkers 
 
  § 20. (1) Die Berechtigung verpflichtet deren Inh aber: 
   1. die Kraftfahrlinie während der gesamten Berec htigungsdauer 
      gemäß 
      a) den Vorschriften dieses Bundesgesetzes, 
      b) den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 684/92, 
      c) den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1 2/98 und 
      d) den Vorschriften des Landverkehrsabkommens  zwischen der 
         Europäischen Union und der Schweizerischen  
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         Eidgenossenschaft sowie 
      e) den Vorschreibungen der Berechtigung und d em Fahrplan 
         entsprechend ununterbrochen 
      zu betreiben (Betriebspflicht); 
   2. soweit seine für den regelmäßigen Betrieb erf orderlichen 
      Beförderungsmittel ausreichen und nicht Umstä nde, die er 
      nicht abwenden konnte und denen er auch nicht  abzuhelfen 
      vermag, die Beförderung unmöglich machen, all e Fahrgäste und 
      deren Gepäck den Beförderungsbedingungen ents prechend zu 
      befördern (Beförderungspflicht); 
   3. die Beförderungspreise und die Beförderungsbe dingungen in 
      gleicher Weise gegenüber allen Benützern sein er Kraftfahrlinie  
      zur Anwendung zu bringen; vom Berechtigungsin haber gewährte 
      Begünstigungen, die nicht unter den gleichen Bedingungen 
      jedermann zugute kommen, sind unzulässig [Anw endungszwang von 
      Beförderungspreisen (Tarifpflicht) und -bedin gungen]; 
   4. die Besonderen Beförderungspreise und die Bes onderen 
      Beförderungsbedingungen einschließlich allfäl liger vom 
      Berechtigungsinhaber gewährte Begünstigungen nach Z 3 
      zeitgerecht der Aufsichtsbehörde zur Genehmig ung vorzulegen 
      (Genehmigungspflicht für Besondere Beförderun gspreise und 
      -bedingungen); 
   5. zur Einhaltung der Vorschriften der §§ 33 bis  35 über 
      Haltestellen (Haltestellenpflicht); 
   6. die Fahrpläne, sofern in den Linienfahrzeugen  keine 
      Abfertigungsgeräte zum Einsatz gelangen auch eine Aufstellung 
      der Fahrpreise (Tarifdreieck), sowie die 
      Beförderungsbedingungen in den Linienfahrzeug en mitzuführen 
      und den Fahrgästen auf Verlangen vorzulegen. Außer bei 
      Verwendung einer Haltestellenanzeige im Linie nfahrzeug hat 
      dieser Fahrplan sämtliche Haltestellen der Kr aftfahrlinie 
      anzuführen. An den Haltestellen sind gut lesb are Fahrpläne 
      oder Auszüge aus diesen (Durchfahrtszeiten) u nter Angabe der 
      die Kraftfahrlinien betreibenden Unternehmen anzuschlagen und 
      zu erhalten. Die Beförderungspreise und die F ahrpläne sind im 
      Österreichischen Kraftfahrlinienkursbuch oder  in einem 
      Verbundkursbuch auf Kosten des Berechtigungsi nhabers zu 
      veröffentlichen. Die Kursbücher (Fahrplanausk ünfte) können als  
      Druckwerke oder in elektronischen Medien verö ffentlicht 
      werden. Die Fahrplandaten sind dem jeweiligen  Herausgeber des 
      Kursbuches in geeigneter und Kosten sparender  Form zu 
      überlassen und jedenfalls aber auch den 
      Verkehrsverbundorganisationsgesellschaften zu r Verfügung zu 
      stellen. Fahrpläne von Kraftfahrlinien, die n icht in einem 
      Verkehrsverbund eingebunden sind, haben vom 
      Berechtigungsinhaber in jeder für den Fahrgas t geeigneten 
      Form, nach Maßgabe der Möglichkeiten insbeson dere auch in 
      elektronischen Medien, veröffentlicht zu werd en. In den 
      Linienfahrzeugen ist die Betriebsführung sowi e die 
      Durchführung von Auftragsfahrten in der in § 22 Abs. 4 
      angeführten Weise kenntlich zu machen (Publiz itätspflichten). 
   7. dafür zu sorgen, dass jeder Fahrgast vor oder  bei Antritt der 
      Fahrt die Möglichkeit hat, einen Fahrausweis gemäß den 
      jeweiligen Beförderungsbedingungen zu lösen, aus dem der 
      Abfahrts- und Zielort oder die Gültigkeitszon en und der 
      Fahrpreis und bei Zeitkarten überdies die Gül tigkeitsdauer 
      hervorgehen. Für entgeltlich befördertes Gepä ck ist ein 
      Gepäckschein auszugeben (Fahrscheinpflicht); 
   8. zur Einhaltung der Vorschriften der §§ 13 Abs . 5, 22 Abs. 3, 
      31 Abs. 5, 35 Abs. 1 und 5 sowie 42 Abs. 1 un d 3 (Anzeige- und  
      Meldepflichten); 
   9. zur Einhaltung der Vorschriften des § 45 Abs.  2 hinsichtlich 
      der Organe der Aufsicht (Duldungspflichten); 
  10. für Ordnung, Sicherheit und Regelmäßigkeit de s Betriebs zu 
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      sorgen. Der Berechtigungsinhaber ist, unbesch adet der 
      Verpflichtungen des Zulassungsbesitzers, insb esondere dafür 
      verantwortlich, dass sich die Linienfahrzeuge  stets in 
      verkehrs- und betriebssicherem Zustand befind en, und die bei 
      ihm beschäftigten Personen die für ihre Tätig keit maßgeblichen  
      Vorschriften kennen und beachten (Ordnungs- u nd 
      Beaufsichtigungspflicht); 
  11. für die Durchführung des Dienstes eine Dienst anweisung zu 
      erlassen, soweit dies nach den Größenverhältn issen des 
      Unternehmens erforderlich ist. Eine Dienstanw eisung muss 
      erlassen werden, wenn ein Leiter des Betriebs dienstes (§ 41) 
      bestellt wurde (Dienstanweisungspflicht); 
  12. dafür zu sorgen, dass bei grenzüberschreitend en 
      Kraftfahrlinienverkehren dem Lenker vor Antri tt der Fahrt alle  
      Dokumente übergeben werden, die gemäß den in Z 1 zitierten 
      Vorschriften für den Betrieb einer Kraftfahrl inie erforderlich  
      sind.“ 
  (2) Der Fahrzeuglenker ist verpflichtet: 
  1. bei der Verrichtung seines Dienstes die Bestim mungen der in 
     Abs. 1 Z 1 zitierten Vorschriften einzuhalten und bei 
     grenzüberschreitenden Kraftfahrlinienverkehren  während der 
     gesamten Fahrt alle gemäß diesen Vorschriften für den Betrieb 
     einer Kraftfahrlinie erforderlichen Dokumente mitzuführen und 
     diese Dokumente auf Verlangen den zuständigen Kontrollorganen 
     auszuhändigen; 
  2. sich im grenzüberschreitenden Kraftfahrlinienv erkehr davon zu 
     überzeugen oder dafür zu sorgen, dass jeder Fa hrgast bei 
     Antritt der Fahrt einen Fahrausweis besitzt, a us dem jedenfalls  
     der Abfahrts- und Zielort, das Datum der Fahrt  und der 
     Fahrpreis hervorgehen. 

                               Berufungsrecht 
 
  § 21. Gegen Bescheide des Landeshauptmannes steht  auf Grund dieses  
Bundesgesetzes die Berufung an den unabhängigen Ver waltungssenat des  
Landes offen: 
  1. dem Bewerber um eine Konzession; 
  2. den in § 5 Abs. 1 Z 1 angeführten Stellen, wen n die 
     Entscheidung über das Ansuchen ihrer fristgere chten 
     Stellungnahme widerspricht; 
  3. im Falle des § 17 Abs. 2 (Koppeln von Kraftfah rlinien) und des 
     § 22 Abs. 2 und 3 (Betriebsführerübertragung u nd Durchführung 
     aller Kurse mit Auftragsfahrten) dem Konzessio nsinhaber und im 
     Falle der §§ 31 Abs. 6 und 32 (Genehmigung der  Besonderen 
     Beförderungspreise und der Besonderen Beförder ungsbedingungen) 
     dem Konzessionsinhaber; 
  4. in den Fällen des Widerrufes der Berechtigung (§§ 8, 18 und 25)  
     dem bisherigen Konzessionsinhaber. 

                              Abschnitt III 
              Bestimmungen über den Kraftfahrlinien betrieb 
 
              Betriebsführerübertragung und Auftrag sfahrten 
 
  § 22. (1) Soweit sich aus den folgenden Bestimmun gen nicht etwas 
anderes ergibt, hat der Konzessionsinhaber den Betr ieb selbst zu 
führen. Dies bedeutet, daß er den Verkehr im eigene n Namen, unter 
eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung zu be treiben hat. 
  (2) Die Übertragung der Führung des Betriebes ein er Kraftfahrlinie  
an einen anderen Personenkraftverkehrsunternehmer i st über Antrag 
des Konzessionsinhabers nur mit Genehmigung der Auf sichtsbehörde 
zulässig. Die Genehmigung ist zu verweigern, wenn d er in Aussicht 
genommene Betriebsführer den in § 7 Abs. 1 Z 1 und 2 angeführten 
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Voraussetzungen nicht entspricht, oder wenn der Kon zessionsinhaber 
bereits für ein Drittel der ihm konzessionierten Kr aftfahrlinien die  
Führung des Betriebes übertragen hat oder zur Gänze  im 
Auftragsverkehr führen läßt. Der Betriebsführer ist  der 
Aufsichtsbehörde in gleicher Weise wie der Konzessi onsinhaber 
verantwortlich; doch tritt an Stelle des Widerrufs der Berechtigung 
nach § 25 der Entzug der Genehmigung. 
  (3) Der Konzessionsinhaber kann andere 
Personenkraftverkehrsunternehmer sowohl mit der Dur chführung 
einzelner als auch aller zum Betrieb der Kraftfahrl inie 
erforderlichen Fahrten beauftragen. Die Durchführun g von Fahrten im 
Auftrag des Konzessionsinhabers bedarf der Genehmig ung der 
Konzessionsbehörde, wenn sie alle Kurse betrifft. U mfaßt die 
Beauftragung nur einzelne Kurse regelmäßig, sind so lche Fahrten der 
Aufsichtsbehörde vom Konzessionsinhaber lediglich a nzuzeigen. 
  (4) Die Betriebsführung sowie die Durchführung vo n Auftragsfahrten  
ist in den Linienfahrzeugen auf einem Schild kenntl ich zu machen, 
welches entweder hinter der Windschutzscheibe oder an der rechten 
Seitenfront hinter der ersten Fensterscheibe nach d er Vordertüre 
anzubringen ist. Bei der Durchführung von nicht 
genehmigungspflichtigen Auftragsfahrten hat der Auf tragnehmer im 
grenzüberschreitenden Kraftfahrlinienverkehr zusätz lich einen 
Fahrauftrag des Konzessionsinhabers mitzuführen. 
  (5) Der Betriebsführer nach Abs. 2 und der Auftra gnehmer nach 
Abs. 3 sind ohne Zustimmung des Konzessionsinhabers  nicht 
berechtigt, andere Personenkraftverkehrsunternehmer  mit der 
Durchführung der ihnen vom Konzessionsinhaber übert ragenen Fahrten 
zu beauftragen. 

     Bestellung von Kursen, gemeinwirtschaftlicher Betrieb von 
                             Kraftfahrlinien 
 
  § 23. (1) Werden über das vorgesehene Fahrplanang ebot einer 
Kraftfahrlinie hinaus Kurse bestellt, so hat der Be steller oder für 
diesen die Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft  die anwendbaren 
Bestimmungen des Vergaberechtes zu berücksichtigen.  Wird ein anderer  
Personenkraftverkehrsunternehmer als der Konzession sinhaber mit der 
Durchführung der bestellten Kurse betraut, so ist e r vom 
Konzessionsinhaber mit der Durchführung dieser Kurs e zu beauftragen 
(§ 22 Abs. 3). 
  (2) Wird die Bedienung von Strecken bestellt, die  bisher mangels 
Eigenwirtschaftlichkeit (§ 3 Abs. 2 ÖPNRV-G 1999) v on einer 
Kraftfahrlinie nicht bedient wurden oder zum Zeitpu nkt der 
Bestellung nicht mehr eigenwirtschaftlich bedient w erden können, so 
hat der Besteller selbst oder für diesen die 
Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft unter Berü cksichtigung der 
anwendbaren Bestimmungen des Vergaberechtes einen g eeigneten 
Personenkraftverkehrsunternehmer zu ermitteln. Von dieser 
Verpflichtung ausgenommen sind Strecken, die weiter hin 
eigenwirtschaftlich bedient werden können. 
  (3) Dem nach Abs. 2 ermittelten Personenkraftverk ehrsunternehmer 
ist vor Betriebsaufnahme über Antrag eine Kraftfahr linienkonzession 
zum gemeinwirtschaftlichen Betrieb (§ 3 Abs. 3 ÖPNR V-G 1999) zu 
erteilen, sofern die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1  Z 1 und 2 
gegeben sind, und der Ausschließungsgrund des § 7 A bs. 1 Z 4 lit. a 
nicht vorliegt. 
  (4) Im Verfahren über diesen Antrag findet § 5 ke ine Anwendung. 
Die Konzessionsdauer sowie das Betriebsprogramm hab en dem 
Pflichtenheft der Ausschreibung oder dem zwischen B esteller und 
Personenkraftverkehrsunternehmer geschlossenen Vert rag zu 
entsprechen, wobei die höchstzulässige Konzessionsd auer (§ 15) nicht  
überschritten werden darf. 
  (5) Auf den Konzessionsinhaber finden diesfalls d ie Bestimmungen 
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der §§ 16 Abs. 2 Z 2 bis 4, 22, 24, 28 Abs. 4 und 5  und 29 Abs. 1 
keine Anwendung. 

                         Betriebspflichtenthebung 
 
  § 24. (1) Die Konzessionsbehörde hat den Konzessi onsinhaber auf 
seinen Antrag von der Verpflichtung des § 20 Abs. 1  Z 1 dauernd für 
den ganzen Betrieb oder einen Teil desselben zu ent heben, wenn ihm 
die Weiterführung des Betriebes nicht mehr zugemute t werden kann, 
oder wenn kein Verkehrsbedürfnis mehr besteht. Bis zur Erteilung der  
Genehmigung hat der Konzessionsinhaber den Verkehr fahrplangemäß 
aufrechtzuerhalten. 
  (2) Die Konzession erlischt hinsichtlich des von der 
Betriebspflichtenthebung betroffenen Streckenteils.  

                         Widerruf der Berechtigung 
 
  § 25. Außer im Fall des § 8 (Wegfall der Zuverläs sigkeit, der 
fachlichen Eignung oder der finanziellen Leistungsf ähigkeit) kann 
die Aufsichtsbehörde die Berechtigung zum Betrieb e iner 
Kraftfahrlinie auch dann widerrufen, wenn der Inhab er der 
Berechtigung den Bestimmungen des § 20 Abs. 1 wiede rholt trotz 
mindestens zweimaliger schriftlicher Verwarnung zuw iderhandelt. 
Überdies kann die Aufsichtsbehörde die Konzession w iderrufen, wenn  
aus Verschulden des Konzessionsinhabers der Betrieb  der 
Kraftfahrlinie nicht bis zum Ablauf der im Konzessi onsbescheid 
vorgeschriebenen Frist aufgenommen wird (§ 18). 

                              Amtshilfe 
 
  § 26. (1) Die Aufsichtsbehörde hat Verstöße von a usländischen 
Unternehmen der zuständigen Heimatbehörde mitzuteil en, wenn die 
Verstöße einen Widerruftatbestand (§ 25) bilden. Di ese 
Benachrichtigung hat auch die von der Behörde nach dieser Bestimmung  
getroffenen Maßnahmen zu enthalten. 
  (2) Weitergehende gegenseitige Amts- und Rechtshi lfeabkommen 
werden dadurch nicht berührt. 

                        Erlöschen der Berechtigung 
 
  § 27. Die Berechtigung erlischt in folgenden Fäll en: 
  1. bei Tod des Inhabers der Berechtigung, sofern der 
     Aufsichtsbehörde kein Fortbetriebsrecht nach §  28 Abs. 1 
     angezeigt wird; wenn es sich um keine natürlic he Person 
     handelt, bei Untergang des Unternehmens; 
  2. bei Widerruf der Berechtigung (§ 25); 
  3. bei Ablauf der Konzessionsdauer ohne vorherige  zeitgerechte 
     Einbringung eines Antrages auf Konzessionswied ererteilung 
     (§ 29); 
  4. im Falle der Enthebung von der Betriebspflicht  (§ 24 Abs. 2);  
  5. im Falle der Übertragung der Konzession (§ 28 Abs. 4). 

                             Rechtsnachfolge 
 
  § 28. (1) Für den Fall des Todes des Inhabers der  Berechtigung 
gelten für die restliche Dauer der Berechtigung sin ngemäß die 
Vorschriften der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194 , über den 
Fortbetrieb der Verlassenschaft (§ 42 GewO 1994), d es überlebenden 
Ehegatten und der Deszendenten (§ 43 GewO 1994). Da s 
Fortbetriebsrecht ist der Aufsichtsbehörde anzuzeig en. Ebenso kann 
eine Enthebung von der Betriebspflicht nur bei der Aufsichtsbehörde 
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beantragt werden. 
  (2) Vom Nachweis der fachlichen Eignung eines 
fortbetriebsberechtigten Ehegatten kann abgesehen w erden, wenn diese  
eine praktische Berufserfahrung von mindestens drei  Jahren in der 
laufenden Geschäftsführung dieses Betriebes besitzt . Andernfalls ist  
ein Betriebsleiter (§ 10 Abs. 5) zu bestellen. 
  (3) Im Falle der Geschäftsunfähigkeit des Inhaber s der 
Berechtigung darf der Sachwalter den Betrieb bis zu  höchstens einem 
Jahr weiterführen. Danach muß ein Betriebsleiter be stellt werden. 
  (4) Bei Verschmelzungen, Umwandlungen, Einbringun gen, 
Zusammenschlüssen, Realteilungen und Spaltungen kan n das 
ursprüngliche Recht zur Ausübung der Konzession vom  bisherigen 
Konzessionsinhaber auf den Nachfolgeunternehmer übe rtragen werden, 
wenn dieser die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 Z 1 und 2 erfüllt. 
  (5) Die Übertragung der Konzession nach Abs. 4 is t von der 
Aufsichtsbehörde (§ 3 Abs. 1 und 2) zu genehmigen, und das Erlöschen  
der Konzession des bisherigen Konzessionsinhabers i st festzustellen 
(§ 27 Z 5). 

     Wiedererteilung der Konzession, Ersatz- und Na chfolgeverkehr 
 
  § 29. (1) Soll die Konzession für eine Kraftfahrl inie 
wiedererteilt werden, so ist in Konkurrenz mit eine m anderen 
Konzessionswerber bei sonst gleichem Angebot der bi sherige 
Konzessionsinhaber vor allem zu berücksichtigen. 
  (2) Ebenso sind Ersatz- und Nachfolgeverkehre von  Schienenbahnen 
mit öffentlicher Personenbeförderung in Konkurrenz mit einem anderen  
Konzessionswerber bei sonst gleichem Angebot vor al lem zu 
berücksichtigen. Die Rechte betroffener Kraftfahrli nienunternehmer 
nach § 7 Abs. 1 Z 4 lit. b und c bleiben hiedurch u nberührt. 

                             Beförderungspreise 
 
  § 31. (1) Für die Erfüllung des Beförderungsvertr ages hat der 
Fahrgast dem Unternehmen einen Beförderungspreis 
(Regelbeförderungspreis) zu vergüten. 
  (2) Die für einen Verbundraum festgesetzten 
Verbundregelbeförderungspreise sind von der jeweili gen 
Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft den Konzes sionsbehörden 
anzuzeigen und gelten für alle am Verbund teilnehme nden 
Kraftfahrlinienunternehmer. 
  (3) Die Wirtschaftskammer Österreich erhöht den j eweils gültigen 
Regelbeförderungspreis jährlich nach Feststellung d es 
Preissteigerungsindex für Kraftfahrlinien durch die  Statistik 
Austria um die Indexdifferenz und zeigt den so fest gestellten 
Regelbeförderungspreis den Aufsichtsbehörden an. § 39f 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 433/1996 bleibt unberührt.  
  (4) Der Index orientiert sich an folgenden Kompon enten der 
Kostenrechnung der Kraftfahrlinienunternehmungen: 
  a) Abschreibung Bus und Reifen, 
  b) Zinsen Bus und Reifen, 
  c) Treibstoffkosten, 
  d) Öl- und Schmierstoffverbrauch, 
  e) Reparaturkosten, 
  f) Wagenpflege, 
  g) Steuern und Versicherung, 
  h) Fahrpersonal, 
  i) Aufwandsentschädigungen, Sonderzahlungen, Abfe rtigungen, 
  j) Lohnnebenkosten, 
  k) Garagierung, 
  l) Verwaltungskostenanteil. 
  (5) Werden von Dritten (Zahlern wie beispielsweis e privaten 
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Bestellern oder Gebietskörperschaften) Teilbeträge des 
Beförderungsentgeltes für den Fahrgast bezahlt, so hat der Fahrgast  
statt des Beförderungsentgeltes den um den Förderun gsbetrag 
verminderten Fahrpreis zu bezahlen. Der Konzessions inhaber hat 
jedoch jedenfalls den Regelbeförderungspreis zu erh alten. Der 
Aufsichtsbehörde ist die regelmäßige Übernahme der Bezahlung sowohl  
von Teilbeträgen des Beförderungsentgeltes als auch  des gesamten 
Beförderungsentgeltes durch Dritte vom Konzessionsi nhaber 
anzuzeigen. 
  (6) Beabsichtigt der Konzessionsinhaber die Anwen dung von 
Beförderungspreisen, die von den in einzelnen Verbu ndräumen 
geltenden Beförderungspreisen oder von den Regelbef örderungspreisen  
abweichen, so hat er diese Beförderungspreise (Beso ndere 
Beförderungspreise) vor ihrer Anwendung der Aufsich tsbehörde zur 
Genehmigung vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde hat di ese 
Beförderungspreise insbesondere darauf zu prüfen, o b sie unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage des Unte rnehmens 
angemessen sind und mit den öffentlichen Verkehrsin teressen und dem  
Gemeinwohl in Einklang stehen. 

                          Beförderungsbedingungen 
 
  § 32. Die Beförderungsbedingungen sind vor ihrer Anwendung der 
Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen, soweit  sie für das 
Unternehmen im Einzelfalle von den Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen (§ 46 Z 4) abweichen (Beson dere 
Beförderungsbedingungen). Diese hat vor ihrer Entsc heidung über das 
betreffende Ansuchen den Bundesminister für soziale  Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz, die zuständige Wirtschaftskammer  
und die Kammer für Arbeiter und Angestellte sowie a llenfalls von den  
Besonderen Beförderungsbedingungen betroffene in § 5 Abs. 1 Z 1 
bezeichnete Verkehrsunternehmen zu hören. Gleiches gilt für 
Änderungen der Besonderen Beförderungsbedingungen. Die 
Aufsichtsbehörde kann überdies eine Änderung der Be sonderen 
Beförderungsbedingungen verlangen, wenn sich die fü r ihre 
Genehmigung maßgeblichen Umstände wesentlich geände rt haben. 

                          Haltestellengenehmigung 
 
  § 33. (1) Die Festsetzung sowie die Verlegung von  Haltestellen 
wird über Antrag des Berechtigungsinhabers vom Land eshauptmann auf 
Grund einer mit einem Lokalaugenschein verbundenen mündlichen 
Verhandlung bescheidmäßig genehmigt. Zu dieser Verh andlung sind 
insbesondere der Unternehmer, der Straßenbaulastträ ger, die 
Straßenaufsichtsbehörde, die Bezirksverwaltungsbehö rde, im örtlichen  
Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde auch die se, und die 
Gemeinde zu laden. Die Auflassung einer Haltestelle  kann sowohl über  
Antrag des Berechtigungsinhabers als auch erforderl ichenfalls von 
Amts wegen vorgenommen werden. Die Durchführung ein er mündlichen mit  
einem Lokalaugenschein verbundenen Verhandlung ist diesfalls nicht 
erforderlich. 
  (2) Über Antrag kann die Mitbenützung einer für e ine bestehende 
Kraftfahrlinie bereits genehmigte Haltestelle durch  weitere 
Kraftfahrlinien desselben oder eines anderen Berech tigungsinhabers 
genehmigt werden. Es darf diesfalls nur ein Haltest ellenzeichen 
angebracht werden, dessen Erhaltungskosten zu gleic hen Teilen zu 
tragen sind. Die Durchführung einer mündlichen mit einem 
Lokalaugenschein verbundenen Verhandlung hat nur zu  erfolgen, wenn 
dies sachlich gerechtfertigt und erforderlich ist. 
  (3) Befinden sich die Haltestellen mehrerer Linie n oder 
Unternehmer in unmittelbarer Nähe voneinander, so s ind sie, sofern 
nicht aus betrieblichen Gründen mehrere Haltestelle nbereiche 
erforderlich sind, zu einer Haltestelle zusammenzuf assen und mit nur  
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einem Haltestellenzeichen kenntlich zu machen und j edenfalls 
einheitlich zu bezeichnen. 
  (4) Aus besonders wichtigen Gründen kann der Land eshauptmann dem 
Unternehmer die Ausgestaltung von Haltestellen in w irtschaftlich 
zumutbaren Grenzen, nicht jedoch straßenbauliche Ma ßnahmen, die 
Schneeräumung oder die Reinigung der Haltestellen v orschreiben. 

                            Haltestellenzeichen 
 
  § 34. (1) Die Haltestellen sind durch ein von bei den Seiten les- 
und erkennbares Haltestellenzeichen sowie eine 
Haltestellenbezeichnung kenntlich zu machen. 
  (2) Neben der Haltestellenbezeichnung können auße r der Bezeichnung  
des Berechtigungsinhabers auch eine Haltestellennum mer und 
zusätzliche Hinweise auf Verbünde, deren Zonen sowi e auf die 
Bedienung durch Rufbusse oder Anrufsammeltaxis ange bracht werden. 
Die zusätzlichen Hinweise dürfen nicht größer sein als die 
Haltestellenbezeichnung. 
  (3) Die Haltestellenzeichen sind gut sichtbar que r zur 
Fahrtrichtung anzubringen. Die Entfernung des Halte stellenzeichens 
vom Rande der Fahrbahn hat mindestens 0,30 m, die H öhe des unteren 
Randes der Zeichen über dem Erdboden 2,40 m zu betr agen. 
  (4) Der Unternehmer hat nach Erlöschen der Berech tigung sowie an 
aufgelassenen Haltestellen die Haltestellenzeichen zu entfernen, 
oder sie bei vorübergehender Betriebseinstellung al s ungültig zu 
kennzeichnen. 

       Übergangsbestimmungen für bestehende Haltest ellenzeichen 
 
  § 35. (1) Innerhalb von zwei Jahren ab Inkrafttre ten dieses 
Bundesgesetzes haben die Haltestellen für mehrere L inien oder 
mehrere Unternehmen, die sich in unmittelbarer Nähe  voneinander 
befinden, den Bestimmungen des § 33 Abs. 3 zu entsp rechen. Die 
Einhaltung dieser Vorschriften ist vom Berechtigung sinhaber dem 
Landeshauptmann sowie, wenn dieser Aufsichtsbehörde  ist, dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technolo gie zu melden. 
  (2) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset zes in Verwendung  
stehende Haltestellenzeichen haben spätestens zehn Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes den Bestimmungen des § 34 zu 
entsprechen. 
  (3) Spätestens zum letztgenannten Termin erlösche n auch alle bis 
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gemäß § 31 Abs. 2 der 1. 
Durchführungsverordnung zum Kraftfahrliniengesetz  1952, BGBl. 
Nr. 206/1954, für Form, Farbe und Art der Anbringun g erteilten 
Ausnahmegenehmigungen für Haltestellen. 
  (4) Spätestens ein Jahr nach Wiedererteilung der Konzession, 
Verlängerung der Konzessionsdauer oder Erneuerung e iner Genehmigung 
sind alle Haltestellen der Kraftfahrlinie in einer diesem 
Bundesgesetz entsprechenden Weise zu erneuern und a nzubringen. Die 
Einhaltung dieser Vorschriften ist vom Berechtigung sinhaber dem 
Landeshauptmann sowie, wenn er Aufsichtsbehörde ist , dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technolo gie zu melden. 
  (5) Sobald unabhängig von den Fällen des Abs. 4 f ür eine 
Kraftfahrlinie alle Haltestellen diesem Bundesgeset z entsprechen, 
ist dies vom Berechtigungsinhaber dem Landeshauptma nn sowie, wenn 
dieser Aufsichtsbehörde ist, dem Bundesminister für  Verkehr, 
Innovation und Technologie zu melden. 

                                Fahrpläne 
 
  § 36. (1) Die Fahrpläne für die Kraftfahrlinien g elten für jeweils  
eine Jahresfahrplanperiode. Sofern vom Bundesminist er für Verkehr, 
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Innovation und Technologie aus Zweckmäßigkeitsgründ en nicht anderes 
bestimmt wird, fällt die Jahresfahrplanperiode mit jener des 
Eisenbahnbetriebes der Österreichischen Bundesbahne n zusammen. 
  (2) Die Fahrplanentwürfe sind der Aufsichtsbehörd e für jede 
Fahrplanperiode so rechtzeitig vor ihrem Inkrafttre ten vorzulegen, 
daß ihre Übersendung an den Herausgeber des Österre ichischen 
Kraftfahrlinienkursbuches oder den Herausgeber des Verbundkursbuches  
(§ 20 Abs. 1 Z 6) zur Veröffentlichung zeitgerecht veranlaßt werden 
kann. 
  (3) Die Fahrplanentwürfe müssen den Vorschreibung en der 
Berechtigungen entsprechen. Sie haben neben dem Nam en und der 
Anschrift des Unternehmens zu enthalten: 
  1. Die Angabe des Zeitraumes, für den sie gelten sollen, soweit 
     dieser von der unter Abs. 1 bestimmten Fahrpla nperiode 
     abweicht; 
  2. die Haltestellen auf der dem Berechtigungsbesc heid 
     entsprechenden Fahrtstrecke unter Angabe der E ntfernungen in 
     Kilometern, wobei Strecken ab 500 Meter auf de n nächsten 
     Kilometer aufzurunden sind; 
  3. die Anführung der beabsichtigten Kurse und der en Fahrtzeiten 
     sowie, falls sie nicht täglich ausgeführt werd en, die Angabe 
     der Fahrtage unter Verwendung der für den öffe ntlichen Verkehr 
     bestimmten Zeichen und Symbole. Allfällige Hal te- und 
     Bedienungsverbote sind ersichtlich zu machen; 
  4. die Fahrpreise. 
  (4) Bei innerstädtischen Verkehren sowie in Verke hrsverbünden kann  
die Angabe der Entfernung und der Fahrpreise entfal len und 
erforderlichenfalls durch die Angabe einer Verbundz one und des 
Fahrpreissystems ersetzt werden. 
  (5) Die Fahrplanentwürfe sind jeweils vor Beginn der 
Fahrplanperiode, mindestens aber einmal im Jahr, mi t den in § 5 
Abs. 1 Z 1, 6 und 7 angeführten Stellen sowie mit d en sonst in 
Betracht kommenden Verkehrsinteressenten zu erörter n. 
Verkehrswünsche sind nach Maßgabe der wirtschaftlic hen Möglichkeiten  
zu berücksichtigen. 
  (6) Die diesbezüglichen Verhandlungen sind von de n 
Verkehrsverbundorganisationsgesellschaften zu führe n. In 
verbundfreien Räumen haben hiezu unter der Leitung der 
Aufsichtsbehörde (§ 3 Abs. 1) mündliche Verhandlung en 
(Fahrplankonferenzen) stattzufinden, zu denen die i n Abs. 5 
genannten Stellen zu laden sind. 

      Ausgleich der Verkehrsinteressen, Förderung d er Zusammenarbeit  
                und von Zusammenschlüssen der Unter nehmen 
 
  § 37. (1) Zur Optimierung des öffentlichen Person enverkehrs haben 
die Aufsichtsbehörden fördernd darauf einzuwirken, daß die 
Interessen der verschiedenen Verkehrsträger des öff entlichen 
Personenverkehrs ausgeglichen und ihre Leistungen u nd ihre Entgelte 
aufeinander abgestimmt werden. Sie haben zu diesem Zweck die 
freiwillige Zusammenarbeit und die Zusammenschlüsse  der Unternehmen,  
wie beispielsweise Gemeinschaftsverkehre und Verkeh rsverbünde, zu 
fördern. 
  (2) Im Sinne des Abs. 1 gilt als 
  1. Gemeinschaftsverkehr die Kooperation einzelner  
     Berechtigungsinhaber mit dem Zweck, zwei oder mehrere ihrer 
     Kraftfahrlinien mit durchgehenden Kursen und d urchgehenden 
     Beförderungspreisen gemeinsam zu betreiben; 
  2. Verkehrsverbund die Kooperation möglichst alle r in einem 
     bestimmten Gebiet (Verbundraum) tätigen Verkeh rsunternehmen des  
     öffentlichen Personenverkehrs (Eisenbahn- und 
     Kraftfahrlinienunternehmen) in einer Organisat ion mit 
     Rechtspersönlichkeit zum Zwecke der Angebotsop timierung und der  
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     unternehmensübergreifenden Anwendung eines ein heitlichen 
     Fahrpreissystems in einem zusammenhängenden un d koordinierten 
     Verkehrsnetz; 
  3. Angebotsoptimierung die Einrichtung und befrie digende Bedienung  
     und erforderlichenfalls die Erweiterung und Än derung von 
     Verkehrsverbindungen sowie die Abstimmung der Fahrpläne in 
     wirtschaftlich zumutbarem Rahmen. 
  (3) Die Aufsichtsbehörden haben bei ihren Maßnahm en auch die Ziele  
der Bundes- und Landesplanung zu beachten. 

                        Rufbusse und Anrufsammeltax is 
 
  § 38. (1) Der Kraftfahrlinienverkehr mit Rufbusse n bedarf einer 
Konzession nach § 1 Abs. 3. Die Bestimmungen der §§  17 Abs. 1 erster  
Satz und 36 Abs. 2 bis 4 finden jedoch keine Anwend ung. Auf den 
Haltestellenzeichen ist ein Hinweis auf die Rufbusb edienung 
anzubringen. 
  (2) Dem Taxigewerbe ist das Anwerben von Fahrgäst en bei 
Haltestellen des Kraftfahrlinienverkehrs nicht gest attet, doch 
dürfen Anrufsammeltaxis diese Haltestellen außerhal b der täglichen 
Betriebszeiten der Kraftfahrlinien oder mit Billigu ng des 
Berechtigungsinhabers auch während der Betriebszeit en als 
Abfahrtsstellen benützen. 
  (3) Im Sinne der Abs. 1 und 2 gelten als 
  1. Rufbusse Kraftfahrlinienverkehre, die 
     a) entweder ohne Anmeldung nicht verkehren und  nur bei 
        Vorliegen von Anmeldungen über Telefon oder  in anderer 
        festgesetzter Art von den erforderlichen Ha ltestellen 
        ausgehend, die gewünschten Verbindungen inn erhalb eines 
        konzessionierten Streckensystems herstellen , oder 
     b) ohne Anmeldung fahrplanmäßig nur auf einer bestimmten 
        Grundstrecke des Streckensystems verkehren,  bei Vorliegen 
        von Anmeldungen aber von der Grundstrecke a bweichen, die 
        erforderliche Haltestelle (Bedarfshaltestel le) bedienen, und  
        danach wieder auf die Grundstrecke zurückke hren und zur 
        Endhaltestelle weiterfahren; 
  2. Anrufsammeltaxis Taxiverkehre, die Fahrgäste n ach telefonischer  
     Vorbestellung mit eigens als Anrufsammeltaxi g ekennzeichneten 
     Taxis zu festen Abfahrtszeiten von besonders b ezeichneten 
     Abfahrtsstellen gegen einen fixen Fahrpreis zu  einem 
     gewünschten Fahrziel innerhalb eines vorgegebe nen abgegrenzten 
     Betriebsgebietes befördern. 

                              Abschnitt IV 
                       Bestimmungen über die Fahrze uge 
 
                                Fahrzeuge 
 
  § 39. (1) Kraftfahrlinien dürfen nur mit Linienfa hrzeugen 
betrieben werden, die hinsichtlich ihrer Bauart, Be schaffenheit und 
Ausrüstung den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie d en Bestimmungen 
des KFG 1967, BGBl. Nr. 267, entsprechen. Die Linie nfahrzeuge müssen  
den Anforderungen des Kraftfahrlinienverkehrs Rechn ung tragen und 
sind bei niedrigen Temperaturen ausreichend zu behe izen. 
  (2) Als Linienfahrzeuge kommen in Betracht: 
  1. Omnibusse mit Ausnahme von Oberleitungsomnibus sen, 
  2. Omnibusanhänger, 
  3. Gelenkkraftfahrzeuge, 
  4. im innerstaatlichen Kraftfahrlinienverkehr in Ausnahmefällen 
     auch Fahrzeuge des mit Personenkraftwagen betr iebenen 
     Mietwagengewerbes auf Grund besonderer Bewilli gung durch die 
     Konzessionsbehörde. 
  (3) Fahrzeuge nach Abs. 2 Z 1 dürfen zur Gepäcksb eförderung 
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Anhänger mitführen, die den Bestimmungen des KFG 19 67 entsprechen. 
  (4) Die als Linienfahrzeuge eingesetzten Omnibuss e müssen an der 
Fahrzeugfront mit einer Fahrzielanzeige ausgestatte t sein. Falls 
diese nicht selbstleuchtend ist, muß sie während de r Dämmerung, bei 
Dunkelheit oder Nebel oder, wenn es die Witterung s onst erfordert, 
mit weißem Licht ausreichend beleuchtet sein, darf jeoch nicht 
blenden. Im Ortslinienverkehr kann die Aufsichtsbeh örde die 
Ausrüstung der Linienfahrzeuge mit selbstleuchtende n oder 
beleuchtbaren Linienbezeichnungen zusätzlich anordn en. Nach Maßgabe 
der technischen Möglichkeit soll das Fahrziel auch auf der rechten 
Seite des Linienfahrzeuges nach Abs. 2 Z 1 bis 3 an gegeben werden. 

                              Zwischenprüfung 
 
  § 40. (1) Die Beschaffenheit und die Wirkungsweis e der 
Bremsanlagen und der Lenkung sowie der Zustand der Bereifung sind 
jeden dritten Monat unter Verantwortung des betrieb sführenden 
Unternehmers oder des Betriebsleiters oder des Leit ers des 
Betriebsdienstes (§ 41) unter Beiziehung geeigneter  Fachkräfte genau  
zu überprüfen. 
  (2) Das Ergebnis dieser Zwischenüberprüfung sowie  die allenfalls 
zur Herstellung des ordnungsgemäßen Betriebszustand es notwendigen 
Arbeiten sind in das Wagenbuch (§ 48 KDV 1967) unte r Angabe des 
Zustandes der Lenkung und der Bereifung, der Bremsa nlagen samt 
Ergebnis der Bremsproben (Verzögerung der Bremskräf te) einzutragen. 
Das Wagenbuch ist bei jeder Begutachtung unaufgefor dert vorzulegen. 
  (3) Vorübergehend außer Verkehr gesetzte Fahrzeug e sind vor 
erneuter Inbetriebnahme einer Zwischenüberprüfung z u unterziehen, 
wenn die letzte Zwischenüberprüfung länger als drei  Monate 
zurückliegt. Die Dauer der Stillegung ist im Wagenb uch zu vermerken.  
  (4) Werden bei der Zwischenprüfung Mängel festges tellt, die die 
Verkehrssicherheit beeinträchtigen, so darf das Fah rzeug vor deren 
Behebung nicht in Betrieb genommen werden. 

                         Leiter des Betriebsdienste s 
 
  § 41. (1) Zur Wahrung der Sicherheit des Kraftfah rlinienbetriebes  
und zur Besorgung der ihm nach § 20 Z 10 obliegende n Aufgaben kann 
der Unternehmer einen Leiter des Betriebsdienstes, der weder dem 
Betriebsleiter (§ 10 Abs. 5) noch dem Betriebsführe r (§ 22 Abs. 2) 
gleichzuhalten ist, bestellen. 
  (2) Ein Leiter des Betriebsdienstes ist vom Unter nehmer zu 
bestellen: 
  1. wenn die Aufsichtsbehörde dies zur Wahrung der  Sicherheit des 
     Kraftfahrlinienbetriebes anordnet; 
  2. wenn im Linienbetrieb mehr als 40 Fahrzeuge re gelmäßig 
     verwendet werden und der Unternehmer oder der Betriebsleiter 
     nicht selbst die Voraussetzungen des Abs. 3 er füllt. 
  (3) Für die Bestellung zum Leiter des Betriebsdie nstes ist 
erforderlich: 
  1. im Falle des Abs. 1 die abgeschlossene Ausbild ung als 
     Kraftfahrzeugmechaniker oder die Lenkberechtig ung für die 
     Klasse D; 
  2. im Falle des Abs. 2 die Abschlußpüfung an eine r Technischen 
     Universität oder an einer Höheren Technischen Lehranstalt oder  
     an einer dieser gleichzuhaltenden Schule und e ine wenigstens 
     dreijährige einschlägige Fachpraxis sowie die Ausbildung zur 
     Lenkberechtigung für die Klasse D. 
  (4) Die Bestellung des Leiters des Betriebsdienst es bedarf der 
Genehmigung durch die Konzessionsbehörde. 
  (5) Der Unternehmer kann für bestimmte räumliche oder sachlich 
abgegrenzte Bereiche des Betriebes eigene Leiter de s 
Betriebsdienstes einsetzen. Auf diese ist Abs. 4 eb enfalls 
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anzuwenden. 

                              Meldepflichten 
 
  § 42. (1) Der Unternehmer, der Betriebsleiter ode r der Leiter des 
Betriebsdienstes hat der Aufsichtsbehörde anzuzeige n: 
  1. Unfälle im Linienbetrieb, bei denen eine Perso n getötet oder 
     schwer verletzt worden ist; 
  2. Betriebsstörungen von mehr als 24 Stunden; 
  3. sonstige Betriebsvorkommnisse von besonderer B edeutung. 
  (2) Bei Unfällen, in die ein Linienfahrzeug verwi ckelt war und bei  
denen eine Person getötet oder erkennbar schwer ver letzt wurde, ist 
der Aufsichtsbehörde eine Durchschrift der von den Organen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenau fsicht 
angefertigten Verkehrsunfallsanzeige zu übersenden.  
  (3) Der Unternehmer oder der Betriebsleiter haben  der 
Aufsichtsbehörde bis Ende Februar für das abgelaufe ne Kalenderjahr 
Meldung zu machen über: 
  1. Art und Anzahl der verwendeten Fahrzeuge; 
  2. die im Linienverkehr zurückgelegten Fahrtkilom eter; 
  3. die Anzahl der beförderten Personen, aufgeglie dert nach 
     Schülern, Lehrlingen, Zeitkartenfahrern und so nstigen 
     Fahrgästen. 
In Verkehrsverbünden kann diese Meldung auch von de n 
Verkehrsverbundorganisationsgesellschaften vorgenom men werden. 

                               Fahrdienst 
 
  § 43. (1) Im Fahrdienst dürfen nur vertrauenswürd ige Personen 
eingesetzt werden; diese haben sich während des Die nstes besonnen, 
rücksichtsvoll und höflich zu verhalten. 
  (2) Außer den in kraftfahrrechtlichen Vorschrifte n dem 
Fahrzeuglenker aufgetragenen Pflichten hinsichtlich  der Überwachung 
des Fahrzeugzustandes hat dieser 
  1. nach jeder längeren Fahrpause vor der Fortsetz ung der Fahrt die  
     Wirksamkeit der Bremsen und bei Einsatz von An hängern die 
     Betriebssicherheit der Kupplung zwischen ziehe ndem Fahrzeug und  
     Anhänger (auch Gepäcksanhänger) zu prüfen und 
  2. dafür zu sorgen, daß während der Fahrt die Auß entüren 
     geschlossen bleiben. 

                         Benützung der Fahrzeuge 
 
  § 44. Fahrgäste haben bei Benützung der Linienfah rzeuge die 
behördlich genehmigten Beförderungsbedingungen zu b eachten und den 
sich darauf beziehenden Anordnungen des Unternehmer s und der im 
Fahrdienst tätigen Personen Folge zu leisten, widri genfalls sie von  
der Fahrt ausgeschlossen werden können. 

                              Abschnitt V 
                    Übergangs- und Schlußbestimmung en 
                                Aufsicht 
 
  § 45. (1) Die Aufsicht über die Kraftfahrlinienun ternehmen kommt  
den Aufsichtsbehörden (§ 3) zu. 
  (2) Die mit der Durchführung der Aufsicht beauftr agten Organe 
weisen sich mit vom Bundesminister für Verkehr, Inn ovation und 
Technologie ausgestellten Legitimationen aus, die z um Betreten 
sämtlicher Betriebsanlagen und zur Kontrolle aller Linienfahrzeuge  
berechtigen. Diese Organe haben in Ausübung des Auf sichtsrechtes 
weiters Anspruch auf freie Fahrt mit den Linienfahr zeugen. 
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                               Verordnungen 
 
  § 46. (1) Durch Verordnung des Bundesministers fü r Verkehr, 
Innovation und Technologie können insbesondere erla ssen werden: 
  1. die näheren Vorschriften über 
     a) ein Muster des Konzessionsantrages (§ 2 Abs . 2); 
     b) die Gestaltung, den Farbton und die Anbring ung der 
        Haltestellenzeichen (§ 34); 
     c) für den Fahrdienst und die Fahrgäste gelten de Verbote (§§ 43  
        und 44); 
  2. die näheren Vorschriften über die Prüfung der fachlichen 
     Eignung und der finanziellen Leistungsfähigkei t des 
     Berechtigungswerbers. Weiters nähere Bestimmun gen über die 
     Eignungsprüfung hinsichtlich 
     a) der Sachgebiete der Prüfung, 
     b) der Prüfungstermine, 
     c) der Anmeldung zur Prüfung und der Verständi gung vom 
        Prüfungstermin, 
     d) des Prüfungsvorganges, 
     e) des Prüfungszeugnisses, 
     f) der Prüfungsgebühren, 
     g) der Bescheinigung über den Nachweis der fac hlichen Eignung; 
  3. unter Berücksichtigung von § 39f Familienlaste nausgleichsgesetz  
     1967 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. N r. 433/1996 die 
     von der Wirtschaftskammer Österreich angezeigt en 
     Regelbeförderungspreise samt etwaigen Zuschläg en sowie deren 
     Erhöhung auf Grund des vom Österreichischen St atistischen 
     Zentralamt festgestellten Preissteigerungsinde x für 
     Kraftfahrlinien. Weiters die näheren Bestimmun gen über 
     a) Ermäßigungen, 
     b) Zeitkarten, 
     c) Rückfahrkarten, 
     d) Beförderungspreise für Reisegepäck und für Gegenstände des 
        täglichen Bedarfs sowie 
     e) sonstige Entgelte im Kraftfahrlinienverkehr ; 
  4. die erforderlichen Vorschriften über einheitli che Allgemeine 
     Beförderungsbedingungen, in denen insbesondere  geregelt ist 
     a) das Verhalten der Fahrgäste, 
     b) der Ausschluß von der Beförderung, 
     c) die Ausstellung der Fahrkarten, 
     d) die Beförderung von Gepäck und von Tieren, 
     e) die Rückerstattung der Beförderungspreise, 
     f) die Behandlung verlorener oder zurückgelass ener Gegenstände,  
     g) die Haftung des Unternehmens. 
  (2) Durch Verordnung kann der Landeshauptmann fes tlegen, dass sich  
andere Straßen als Bundesautobahnen und Bundesschne llstraßen (BStG 
1971, BGBl. Nr. 286) aus Gründen der Verkehrssicher heit und wegen 
ihres Bauzustandes für die Befahrung durch eine Kra ftfahrlinie 
eigenen (§ 7 Abs. 1 Z 4 lit. a). 

                         Strafbestimmungen 
 
  § 47. (1) Wer als Berechtigungsinhaber gegen die Bestimmungen des 
§ 20 Abs. 1 verstößt, begeht eine Verwaltungsübertr etung und ist von  
der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 726 Euro bis 
zu 7 267 Euro zu bestrafen. 
  (2) Wer als Fahrzeuglenker gegen die Bestimmungen  des § 20 Abs. 2 
verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und is t von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro zu 
bestrafen. 
  (3) Wer gegen die Bestimmungen der auf Grund des § 46 Abs. 1 Z 1 
lit. c ergangenen Verordnungen verstößt und hierdur ch die 
öffentliche Sicherheit gefährdet, begeht hinsichtli ch der Tat dann, 
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wenn sie nicht gerichtlich strafbar ist, eine Verwa ltungsübertretung  
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im örtli chen 
Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion von di eser, mit einer 
Geldstrafe von 726 Euro bis zu 7 267 Euro zu bestra fen. 
  (4) Wer eine Kraftfahrlinie ohne die gemäß § 1 Ab s. 3 
erforderliche Berechtigung betreibt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwa ltungsbehörde, im  
örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirekt ion von dieser, 
mit einer Geldstrafe von 2 180 Euro bis zu 7 267 Eu ro zu bestrafen. 
Die rechtskräftige Bestrafung nach dieser Bestimmun g zieht überdies 
den Entfall der Voraussetzung der Zuverlässigkeit d es Unternehmers 
oder des nach § 10 Abs. 5 erforderlichen Betriebsle iters im Sinne 
des § 7 Abs. 1 Z 1 und des § 9 dieses Gesetzes nach  sich, wenn er 
bereits einmal wegen der gleichen Übertretung recht skräftig bestraft  
wurde. 
  (5) Strafbar nach Abs. 1 ist der Berechtigungsinh aber auch dann, 
wenn er in § 20 Abs. 1 genannte Pflichten im Auslan d verletzt. 
Örtlich zuständig ist diesfalls jene Behörde, in de ren Sprengel der 
Lenker im Zuge einer Straßenkontrolle betreten wurd e, sonst jene 
Behörde, in deren Sprengel der Grenzübertritt in da s Bundesgebiet 
erfolgte. 
  (6) Als vorläufige Sicherheit gemäß § 37a VStG, B GBl. Nr. 52/1991,  
kann bei Verdacht einer Übertretung nach Abs. 1 und  4 ein Betrag bis  
zu 7 267 Euro festgesetzt werden, bei Verdacht eine r Übertretung 
nach Abs. 2 ein Betrag bis zu 726 Euro. Bei Verdach t einer 
Übertretung des Unternehmers gilt dabei der Lenker als Vertreter des  
Unternehmens, falls nicht dieser selbst oder ein vo n ihm bestellter 
Vertreter bei der Amtshandlung anwesend ist. 
  (7) Der Unternehmer haftet für die über die von i hm beschäftigten 
Lenker verhängten Geldstrafen, sonstige in Geld bem essene 
Unrechtsfolgen und die Verfahrenskosten zur ungetei lten Hand. 

                            Mitwirkung 
 
  § 48. (1) An der Vollziehung der §§ 46 Abs. 1 Z 1  lit. c und 47 
Abs. 3 und 4 dieses Bundesgesetzes, hiezu ergangene r Verordnungen 
und unmittelbar anwendbarer Rechtsakte der Europäis chen Union und 
des Landverkehrsabkommens zwischen der Europäischen  Union und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft haben die Organe der Bundespolizei  
und die Zollorgane bei der Wahrnehmung der ihnen so nst obliegenden 
Aufgaben mitzuwirken durch 
  a) Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende 
     Verwaltungsübertretungen und 
  b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltu ngsstrafverfahren  
     erforderlich sind. 
 (2) Die Organe der Bundespolizei haben den nach di esem Bundesgesetz  
zuständigen Organen der Aufsichtsbehörden über dere n Ersuchen zur 
Sicherung der Ausübung des Aufsichtsrechtes gemäß §  45 Abs. 1 im 
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 

                                Verweisungen 
 
  § 49. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Besti mmungen anderer 
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, sofern ni chts anderes 
ausdrücklich angeordnet ist, in ihrer jeweils gelte nden Fassung 
anzuwenden. 
  (2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordn ung (EWG) 
Nr. 684/92 verwiesen wird, ist die Verordnung (EWG)  Nr. 684/92 zur 
Einführung gemeinsamer Regeln für den grenzüberschr eitenden 
Personenverkehr mit Kraftomnibussen, ABl. Nr. L 74 vom 20. 3. 1992, 
S. 1, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 11/98,  ABl. Nr. L 4 vom  
8. 1. 1998, S. 1, und der Akte über die Bedingungen  des Beitritts 
der Tschechischen Republik, der Republik Estland, d er Republik 
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Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen , der Republik 
Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der  Republik 
Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anp assungen der die 
Europäische Union begründenden Verträge, ABl. Nr. L  236 vom 
23.9.2003, S. 33, anzuwenden. 
  (3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordn ung (EG) 
Nr. 12/98 verwiesen wird, ist die Verordnung (EG) N r. 12/98 über die  
Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehm ern zum 
Personenkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats , in dem sie 
nicht ansässig sind, ABl. Nr. L 4 vom 8. 1. 1998, S . 10, geändert 
durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts d er Tschechischen 
Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern , der Republik 
Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn , der Republik 
Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien u nd der 
Slowakischen Republik und die Anpassungen der die E uropäische Union 
begründenden Verträge, ABl. Nr. L 236 vom 23.9.2003 , S. 33, 
anzuwenden. 
  (4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf das Landver kehrsabkommen 
zwischen der Europäischen Union und der Schweizeris chen 
Eidgenossenschaft verwiesen wird, ist das Abkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen E idgenossenschaft 
über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und  Straße, ABl. 
Nr. L 114 vom 30.4.2002, S. 91, anzuwenden. 

                               Amtsbeschwerden 
 
  § 50. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie  
kann gegen Bescheide der Unabhängigen Verwaltungsse nate Beschwerde  
wegen Rechtswidrigkeit an den Verwaltungsgerichtsho f erheben. 

                               Inkrafttreten 
 
  § 51. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner  2000 in Kraft.  
  (2) Das Kraftfahrliniengesetz  1952, BGBl. Nr. 84, und die 
1. Durchführungsverordnung zum Kraftfahrliniengesetz  1952, BGBl.  
Nr. 206/1954, treten mit Inkrafttreten dieses Bunde sgesetzes außer  
Kraft. 
  (3) § 47 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2002 
tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

                          Übergangsbestimmungen 
 
  § 52. (1) Bestehende Konzessionen und mit diesen in Zusammenhang 
stehende Genehmigungen nach §§ 10 Abs. 5, 17 Abs. 1  und 2, 22 Abs. 2  
und 3, 24 Abs. 1, 31 Abs. 1, 2 und 6, 32, 33 Abs. 1 , 36 Abs. 2 und 
41 Abs. 4, die auf Grund der bisher in Geltung gest andenen 
Vorschriften erteilt worden sind, gelten nach Maßga be ihrer 
zeitlichen Begrenzung und ihres sachlichen Inhalts als entsprechende  
Berechtigungen und Genehmigungen im Sinne der Besti mmungen dieses 
Bundesgesetzes. 
  (2) Vor dem 1. Jänner 2000 eingereichte Anträge s ind noch nach den  
Bestimmungen des Kraftfahrliniengesetzes 1952 zu er ledigen. 
  (3) Sofern in Folge nichts anderes bestimmt ist, sind vor 
In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes in der Fassun g BGBl. I 
Nr. 12/2006 eingereichte Anträge noch nach den Best immungen dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 151/2004 zu erledigen. 
  (4) Anträge auf Verlängerung der Dauer von Konzes sionen, deren 
Dauer zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Bun desgesetzes in 
der Fassung BGBl. I Nr. 12/2006 noch höchstens sech s Monate beträgt,  
sind nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in  der Fassung 
BGBl. I Nr. 151/2004 zu erledigen. Alle anderen bis  zum Zeitpunkt 
des In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes eingerei chten Anträge auf  
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Verlängerung der Konzessionsdauer sind als Anträge auf 
Wiedererteilung der Konzession (§ 29 Abs. 1) zu beh andeln. 

                Anhängige Verwaltungsstrafverfahren  
 
  § 53. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in d er Fassung BGBl. 
I Nr. 12/2006 sind auch auf strafbare Handlungen an zuwenden, die vor  
seinem Wirksamkeitsbeginn begangen worden sind, sof ern diese schon 
zur Zeit ihrer Begehung mit Strafe bedroht waren un d nicht einer 
strengeren Behandlung unterliegen als nach den bish er in Geltung 
gestandenen Vorschriften. Am Tag des In-Kraft-Trete ns dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 12/2006 a nhängige 
Verfahren sind nach der bis zum In-Kraft-Treten des  Bundesgesetzes, 
BGBl. I Nr. 12/2006, geltenden Rechtslage zu Ende z u führen. 

                                 Vollziehung 
 
  § 54. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes i st der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technolo gie betraut.  

                                                            Anlage 1  
 
                             [Papierfarbe blau] 
 
REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Techn ologie 
 
Zl. 
 
                                (Bundeswappen) 
 
                               KONZESSIONSURKUNDE 
 
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und T echnologie 
bescheinigt hiemit gemäß § 19 Abs. 2 Kraftfahrliniengesetz , BGBl. I  
Nr. 203/1999, daß (Name und Vorname, Geburtsdatum u nd Wohnadresse 
oder Firmenbezeichnung sowie Betriebssitz des Konze ssionsinhabers) 
 
die Konzession zum Betrieb der Kraftfahrlinie        auf der Strecke  
 
bis zum                         besitzt. 
 
Für die Ausübung der Konzession bestehen die nachst ehenden Auflagen:  
 
                                      Wien, am 
 
     L. S.                     Für den Bundesminist er: 
(Trockenstempel) 

                                                            Anlage 2  
 
                               [Papierfarbe blau] 
 
Amt der ........................ Landesregierung 
 
 
Zl. 
 
                                 (Landeswappen) 
 
                                 KONZESSIONSURKUNDE  
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Der Landeshauptmann von ........................... ..... bescheinigt  
hiemit gemäß § 19 Abs. 2 Kraftfahrliniengesetz , BGBl. I 
Nr. 203/1999, daß (Name und Vorname, Geburtsdatum u nd Wohnadresse 
oder Firmenbezeichnung sowie Betriebssitz des Konze ssionsinhabers) 
 
die Konzession zum Betrieb der Kraftfahrlinie        auf der Strecke  
 
bis zum                       besitzt. 
 
Für die Ausübung der Konzession bestehen die nachst ehenden Auflagen:  
 
                                   (Ausstellungsort , Datum) 
 
     L. S.                           Für den Landes hauptmann: 
(Trockenstempel) 
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